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Regeste
Widerspruchssachen
Erwägungen
E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
E. 2
Die Verfahrenskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
E. 3
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 500.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
E. 4
Dieses Urteil geht an: die Beschwerdeführerin (Einschreiben, Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdebeilagen retour) die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) die Vorinstanz (Ref-Nr. WV 8425; Einschreiben) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Roger Mallepell Versand: 2. Juni 2010
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